
  

 

Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats 
 
[Sofern die Hauptversammlung dem neuen Vergütungssystem für die 
Mitglieder des Aufsichtsrats nebst Satzungsänderung zustimmt, wird § 18 
der Satzung der Nordex SE künftig wie folgt lauten:] 

 
§ 18 

Vergütung 
 
(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz der ihm bei 

der Ausübung seiner Amtstätigkeit entstehenden Auslagen für jedes 
volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste 
Vergütung in Höhe von EUR 50.000,00. 

 
(2) Für die Mitgliedschaft in einem vom Aufsichtsrat gebildeten Ausschuss 

erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine zusätzliche feste Vergütung in 
Höhe von EUR 15.000,00 für jedes volle Geschäftsjahr seiner 
Zugehörigkeit zum Ausschuss.  

 
(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, sein 

Stellvertreter das Eineinhalbfache der festen Vergütung nach Abs. 1; 
der Vorsitzende eines Ausschusses erhält das Doppelte der festen 
Vergütung nach Abs. 2.  

 
(4) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des 

Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat bzw. einem Ausschuss angehört 
haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein 
Zwölftel der ihnen für die jeweilige Mitgliedschaft zustehenden 
Vergütung.  

 
(5) Zu dem Auslagenersatz und den Vergütungen gemäß Abs. 1 bis 4 

werden anfallende Umsatzsteuern (Mehrwertsteuern) erstattet. Soweit 
die Gesellschaft für die Mitglieder des Aufsichtsrats eine 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) für 
Organmitglieder abschließt und sich der Versicherungsschutz auch auf 
die Mitglieder des Aufsichtsrats erstreckt, trägt die Gesellschaft die 
Versicherungsprämie hierfür. 

 
(6) Die Vergütung ist nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres zu zahlen.  
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